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Judaistik, Hauptfach 

 
§ 1 Profil des Studiengangs 
(1) Der Bachelorstudiengang Judaistik (Hauptfach) befasst sich mit Kultur, Religion, Literatur, Sprachen 
und Geschichte des Judentums von den biblischen Anfängen bis in die gegenwärtige Epoche und zielt 
darauf ab, die Studierenden sowohl mit der jüdischen Kultur und Religion als auch mit den sprachlichen 
Textquellen umfassend vertraut zu machen. Die Studierenden erwerben zum einen grundlegendes judais-
tisches Wissen hinsichtlich der jüdischen Religions-, Kultur- und Literaturgeschichte und entsprechender 
Schriftzeugnisse. Zum andern erwerben sie Kenntnisse verschiedenster theoretischer und methodischer 
Ansätze, um so eigenständig am wissenschaftlichen Diskurs über gesellschaftliche und kulturelle Entwick-
lungen des Judentums teilnehmen zu können. Anhand der vermittelten Kenntnisse des modernen Hebrä-
isch und des biblischen Hebräisch sind die Studierenden in der Lage, in der Auseinandersetzung mit ver-
schiedenen Textgattungen übergreifende kulturgeschichtliche Fragestellungen im jeweiligen ereignisge-
schichtlichen, ökonomischen, politischen und religiösen Kontext zu erkennen, zu analysieren und zu be-
werten. Die Absolventen/Absolventinnen des Studiengangs können spezifische wissenschaftliche Frage-
stellungen und Probleme erkennen und – auch aufgrund der im Studiengang angelegten Interdisziplinarität 
– anhand des erworbenen Fachwissens Lösungen diesbezüglich sowohl anhand fachspezifischer Metho-
den als auch mit Hilfe aktueller theoretischer Ansätze wissenschaftlich aufbereiten und präsentieren. Den 
Absolventen/Absolventinnen eröffnen sich erste Berufsfelder in themenaffinen Museen, in Bereichen des 
interreligiösen und interkulturellen Managements, im Bereich des Tourismus und des Journalismus sowie 
im Bildungssektor. 

(2) Im Hauptfach Judaistik sind 120 ECTS-Punkte zu erwerben. 
 

§ 2 Unterrichts- und Prüfungssprache 
(1) Soweit im Vorlesungsverzeichnis nicht anders angekündigt, werden die Lehrveranstaltungen im 
Hauptfach Judaistik in deutscher Sprache abgehalten. 

(2) Wird eine Lehrveranstaltung nicht in deutscher Sprache abgehalten, sind die zugehörigen Studien- 
und Prüfungsleistungen nach den Vorgaben des Leiters/der Leiterin der Lehrveranstaltung beziehungs-
weise des Prüfers/der Prüferin in deutscher Sprache oder in derjenigen Sprache zu erbringen, in der die 
Lehrveranstaltung durchgeführt wird. 

 

§ 3 Studieninhalte 
 
(1) Die folgenden Module zu absolvieren: 

Sprachkompetenz Modernes Hebräisch – Grundlagen (12 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS ECTS-
Punkte Semester Studienleistung/  

Prüfungsleistung 

Modernes Hebräisch I Ü P 3 6 1 SL 

Modernes Hebräisch II Ü P 3 6 2 
SL 
und 

PL: Klausur 

Abkürzungen in den Tabellen: 
Art = Art der Lehrveranstaltung; P = Pflichtveranstaltung; WP = Wahlpflichtveranstaltung; SWS = vorgese-
hene Semesterwochenstundenzahl; Semester = empfohlenes Fachsemester; Ex = Exkursion; K = Kollo-
quium; Pr = Praktikum; S = Seminar; Ü = Übung; V = Vorlesung; PL = Prüfungsleistung; SL = Studienleis-
tung 

Voraussetzung für die Teilnahme an der Lehrveranstaltung Modernes Hebräisch II ist die erfolgreiche Ab-
solvierung der Lehrveranstaltung Modernes Hebräisch I.  



 2 

 

Sprachkompetenz Biblisches Hebräisch – Grundlagen (12 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS ECTS-
Punkte Semester Studienleistung/  

Prüfungsleistung 

Biblisches Hebräisch Ü P 2 12 3 
SL 
und 

PL: Klausur 
 

Sprachkompetenz Hebräisch – Vertiefung (12 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS ECTS-
Punkte Semester 

Studienleistung/  
Prüfungsleis-

tung 

Vertiefende Übung Hebräisch Ü P 2 6 4 SL  

Vertiefende Übung Modernes  
Hebräisch Ü P 2 6 5 

SL 
und 

PL: Klausur 
 

Einführung in das Fachstudium der Judaistik (16 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS ECTS-
Punkte Semester Studienleistung/  

Prüfungsleistung 

Einführung in die Judaistik S P 2 8 1 
SL 
und 

PL: Klausur 

Einführung in die Textarbeit S P 2 8 2 SL 
 

Hebräische Bibel (6 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS ECTS-
Punkte Semester Studienleistung/  

Prüfungsleistung 

Vorlesung zur Theologie oder  
Exegese des Alten Testaments V P 2 2 2 oder 3 SL 

Seminar zur Theologie oder Exegese 
des Alten Testaments S P 2 4 4 

SL 
und 

PL: schriftliche 
Ausarbeitung 

 

Ausgewählte Themenbereiche der jüdischen Religions-, Kultur- und Literaturgeschichte (12 
ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS ECTS-
Punkte Semester Studienleistung/  

Prüfungsleistung 

Vorlesung zu einem Thema der  
jüdischen Religions-, Kultur- und  
Literaturgeschichte 

V P 2 4 2 SL 

Proseminar zu einem Thema der  
jüdischen Religions-, Kultur und  
Literaturgeschichte 

S P 2 8 3 

SL 
und 

PL: mündliche  
Prüfung 

 

  



 3 

Analysen zur jüdischen Religions- und Kulturgeschichte (10 oder 14 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS ECTS-
Punkte Semester Studienleistung/  

Prüfungsleistung 

Vorlesung zu einem Thema der  
jüdischen Religions- und  
Kulturgeschichte 

V WP 2 4 4 oder 5 SL 

Hauptseminar zu einem Thema der  
jüdischen Religions- und  
Kulturgeschichte 

S P 2 10 4 

SL 
und 

PL: schriftliche 
Ausarbeitung 

Nach eigener Wahl ist entweder im Modul Analysen zur jüdischen Religions- und Kulturgeschichte oder im 
Modul Analysen zur jüdischen Literaturgeschichte neben dem Hauptseminar auch die Vorlesung zu bele-
gen. Voraussetzung für den Besuch des Hauptseminars ist die erfolgreiche Absolvierung der Module 
Sprachkompetenz Modernes Hebräisch – Grundlagen, Sprachkompetenz Biblisches Hebräisch – Grund-
lagen und Einführung in das Fachstudium der Judaistik. 
 

Analysen zur jüdischen Literaturgeschichte (10 oder 14 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS ECTS-
Punkte Semester Studienleistung/  

Prüfungsleistung 

Vorlesung zu einem Thema der  
jüdischen Literaturgeschichte V WP 2 4 4 oder 5 SL 

Hauptseminar zu einem Thema der  
jüdischen Literaturgeschichte S P 2 10 5 

SL 
und 

PL: schriftliche 
Ausarbeitung 

Nach eigener Wahl ist entweder im Modul Analysen zur jüdischen Religions- und Kulturgeschichte oder im 
Modul Analysen zur jüdischen Literaturgeschichte neben dem Hauptseminar auch die Vorlesung zu bele-
gen. Voraussetzung für den Besuch des Hauptseminars ist die erfolgreiche Absolvierung der Module 
Sprachkompetenz Modernes Hebräisch – Grundlagen, Sprachkompetenz Biblisches Hebräisch – Grund-
lagen und Einführung in das Fachstudium der Judaistik. 

 
Forschung und Perspektiven der Judaistik (6 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS ECTS-
Punkte Semester Studienleistung/  

Prüfungsleistung 

Kolloquium zu ausgewählten Themen 
aktueller judaistischer Forschung K P 2 6 6 SL 

 

(2) Nach eigener Wahl ist eines der beiden folgenden Module zu absolvieren: 

Intensivkurs Modernes Hebräisch (10 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS ECTS-
Punkte Semester Studienleistung/  

Prüfungsleistung 

Intensivkurs Modernes Hebräisch an 
einer israelischen Hochschule  P  10 4, 5 oder 6 SL 

Die Auswahl des Intensivkurses Modernes Hebräisch (Ulpan) erfolgt mit Zustimmung des/der zuständigen 
Fachvertreters/Fachvertreterin. Voraussetzung für die Anerkennung des Intensivkurses Modernes Hebrä-
isch („Ulpan“) ist, dass der/die Studierende ein Zertifikat der israelischen Universität über den erfolgreichen 
Abschluss des Kurses vorlegt. 
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Praktische Anwendungen der Judaistik (10 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS ECTS-
Punkte Semester Studienleistung/  

Prüfungsleistung 

Exkursionen, Museums- oder Ta-
gungsbesuche  P  2-4 1, 2, 3, 4, 

5 oder 6 SL 

Praktikum Pr P  6-8 4, 5 oder 6 SL 

Exkursionen, Museums- oder Tagungsbesuche 
Es sind eine oder mehrere fachspezifische Exkursionen, Museums- oder Tagungsbesuche zu absolvieren. 
Die Auswahl der Exkursionen, Museums- oder Tagungsbesuche mit einem Leistungsumfang von 2 bis 4 
ECTS-Punkten erfolgt mit Zustimmung des/der zuständigen Fachvertreters/Fachvertreterin. Die im Rah-
men der Vor- und Nachbereitung sowie während der Exkursionen, Museums- oder Tagungsbesuche zu 
erbringenden Leistungen und die dafür zu vergebenden ECTS-Punkte werden von dem/der zuständigen 
Fachvertreter/Fachvertreterin festgelegt. 

Praktikum 
Das Praktikum hat einen zeitlichen Umfang von insgesamt mindestens vier und höchstens fünf Wochen 
und ist bei einer geeigneten öffentlichen oder privaten Einrichtung, die in einem für das Fach Judaistik 
relevanten Bereich tätig ist, abzuleisten. Dauer, Durchführung und Auswertung des Praktikums sind mit der 
betreffenden Einrichtung und mit demjenigen Fachvertreter/derjenigen Fachvertreterin der Albert-Ludwigs-
Univeristät schriftlich zu vereinbaren, der/die den Studierenden/die Studierende dabei betreut. Vorausset-
zung für die Anerkennung des Praktikums ist, dass der/die Studierende seine/ihre aktive Mitarbeit durch 
eine entsprechende Bescheinigung der betreffenden Einrichtung nachweist, und einen schriftlichen Bericht 
über seine/ihre Tätigkeit vorlegt. 

 

§ 4 Orientierungsprüfung 
Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn in der Lehrveranstaltung Einführung in die Judaistik im Mo-
dul Einführung in das Fachstudium der Judaistik die Prüfungsleistung erbracht wurde. 

 

§ 5 Gewichtung der Modulnoten 
 
Die Modulnoten des Hauptfachs Judaistik werden bei der Bildung der Note der Hauptfachmodule wie folgt 
gewichtet: 

Sprachkompetenz Modernes Hebräisch – Grundlagen     einfach 
Sprachkompetenz Biblisches Hebräisch – Grundlagen     einfach 
Sprachkompetenz Hebräisch – Vertiefung     einfach 
Einführung in das Fachstudium der Judaistik     zweifach 
Hebräische Bibel     einfach 
Ausgewählte Themenbereiche der jüdischen Religions-, Kultur- und Literaturgeschichte zweifach 
Analysen zur jüdischen Religions- und Kulturgeschichte     dreifach 
Analysen zur jüdischen Literaturgeschichte     dreifach 

 

§ 6 Bachelorarbeit 
Die Bachelorarbeit ist zu einem Thema des Fachs Judaistik anzufertigen. Für die erfolgreiche Anfertigung 
der Bachelorarbeit werden 10 ECTS-Punkte vergeben. 

 


